
Die Klägerin hat am 20. August 1973 außerhalb einer 
Ehe das Kind P. geboren. Die gesetzliche Empfängnis
zeit umfaßt den Zeitraum vom 22. Oktober 1972 bis
20. Februar 1973.
Im Vorprozeß hatte die Klägerin beantragt festzustel
len, daß R. H. der Vater ihres Kindes ist, und ihn zur 
Unterhaltszahlung zu verurteilen. In jenem Verfahren 
holte das Kreisgericht ein Blutgruppengutachten ein, 
durch das R. H. als Vater des Kindes ausgeschlossen 
wurde. Zugleich wurde auch die Vaterschaft der von 
ihm benannten weiteren möglichen Erzeuger des Kin
des, der Zeugen L. und B., ausgeschlossen. Dagegen 
wurde die Vaterschaft der Zeugen S. und R. nicht aus
geschlossen.
Auf Grund des Blutgruppengutachtens nahm die Kläge
rin ihre Klage zurück und verklagte daraufhin den 
bisherigen Zeugen R.
Das Kreisgericht hat die Klage abgewiesen. Zur Be
gründung seiner Entscheidung legte es dar: Der Ver
klagte bestreite geschlechtliche Beziehungen zur Kläge
rin. Sie selbst sei nicht in der Lage, dem Gericht mitzu
teilen, ob Geschlechtsverkehr stattgefunden habe oder 
nicht. Da nach dem Blutgruppengutachten weder der 
Verklagte noch der frühere Zeuge S. als Vater ausge
schlossen werden könne, bestünden erhebliche Zweifel 
an der Vaterschaft. Unter Beachtung des Ergebnisses 
des Tragezeitgutachtens und der Erklärungen der Par
teien sei ein Geschlechtsverkehr zwischen der Klägerin 
und dem Verklagten nicht erwiesen.
Gegen das Urteil des Kreisgerichts hat die Klägerin 
Berufung eingelegt und beantragt, das Urteil des Kreis
gerichts aufzuheben und der Klage stattzugeben. Zur 
Begründung hat sie vorgetragen: Das Kreisgericht habe 
nicht hinreichend beachtet, daß ihre lückenhaften An
gaben darauf beruhten, daß sie in der fraglichen Nacht 
durch eine Gruppe junger Männer, zu der der Ver
klagte gehört habe, betrunken gemacht worden sei. Ein 
Ermittlungsverfahren gegen den Verklagten und wei
tere Beteiligte sei nur aus Beweisgründen eingestellt 
worden. Sie wisse nicht, ob sich der Vorfall tatsächlich 
am 6. Dezember 1972 zugetragen habe. Dieser Zeit
punkt sei vom Ermittlungsorgan nachträglich festge
stellt worden. Wegen dieser Unklarheiten habe sie im 
Vorprozeß als möglichen Zeitpunkt des Geschlechts
verkehrs Ende November bis Anfang Dezember ange
geben. Es sei erforderlich, die Akten des Ermittlungs
verfahrens beizuziehen, um den Sachverhalt gründlich 
aufzuklären.
Mit der Berufung hat die Klägerin zugleich beantragt, 
ihr für das Rechtsmittelverfahren einstweilige Kosten
befreiung zu gewähren und ihr einen Rechtsanwalt bei
zuordnen.
Das Bezirksgericht hat den Antrag auf Gewährung 
einstweiliger Kostenbefreiung und Beiordnung eines 
Rechtsanwalts mit Beschluß vom 1. Oktober 1975 zu
rückgewiesen, weil die beabsichtigte Rechtsverfolgung 
keine hinreichende Aussicht auf Erfolg habe. Die Be
rufung wurde am 10. November 1975 als offensichtlich 
unbegründet verworfen.
Gegen die Beschlüsse des Bezirksgerichts richtet sich 
der Kassationsantrag des Präsidenten des Obersten Ge
richts, der Erfolg hatte.

Aus den G r ü n d e n :
Die Beschlüsse des Bezirksgerichts verletzen das Ge
setz (§114 ZPO [alt] und §41 AnglVO - jetzt §§170 
Abs. 1 und 157 Abs. 3 ZPO).
Bei der gegebenen Sachlage wäre es bereits im erst
instanzlichen Verfahren erforderlich gewesen, die Akten 
des Ermittlungsverfahrens beizuziehen, um eine mög
lichst genaue Aufklärung des Sachverhalts zu gewähr
leisten. Die Wahrheitsermittlung war in diesem Ver
fahren nicht nur deshalb kompliziert, weil der Ver
klagte jeglichen Geschlechtsverkehr mit der Klägerin 
während der gesetzlichen Empfängniszeit bestritt. Hinzu 
kam, daß die Klägerin infolge ihres begrenzten Erinne
rungsvermögens nur wenig zur Sachaufklärung beitra
gen konnte. Diese Lage verpflichtete das Gericht in 
besonderem Maße, jede Möglichkeit zur Aufklärung des

Sachverhalts zu nutzen, um die Interessen des Kindes 
zu wahren.
Es war deshalb richtig, daß das Kreisgericht ein Er
gänzungs-Blutgruppengutachten und ein Tragezeitgut
achten beigezogen sowie beide Prozeßparteien vernom
men hat. Daneben wäre es jedoch erforderlich gewe
sen, die Akten des Ermittlungsverfahrens beizuziehen. 
Nachdem das bereits im Vorprozeß nicht geschehen war, 
hätte sich das Kreisgericht in diesem Verfahren darum 
bemühen sollen, auch diese Akten für die Feststellung 
der Wahreit zu nutzen. Es hätte erkennen müssen, daß 
die Ergebnisse des vorangegangenen Ermittlungsverfah
rens, das wenige Wochen nach dem Vorfall gegen den 
Verklagten, den früheren Verklagten H. und den Zeu
gen S. eingeleitet worden war, geeignet sein konnten, 
die damaligen Geschehnisse auf der Grundlage der Aus
sagen der Beschuldigten und Zeugen umfassender zu 
prüfen. Mit den Ermittlungsakten wäre es möglicher
weise auch leichter gewesen, den Zeitpunkt des behaup
teten Geschlechtsverkehrs, dem in Verbindung mit dem 
Tragezeitgutachten besondere Bedeutung zukommt, zu 
überprüfen. Unter Umständen hätten auch die früheren 
Erklärungen der Klägerin als Zeugin Hinweise auf ihre 
Beziehungen zum Verklagten oder zu weiteren Män
nern erbringen können.
Da das Kreisgericht die Ermittlungsakten nicht beige
zogen und zum Gegenstand .der Verhandlung gemacht 
hatte, wäre es unbedingt erforderlich gewesen, sie im 
Rechtsmittelverfahren zu überprüfen. Hierzu bestand 
nicht zuletzt deshalb Veranlassung weil die Klägerin 
mit der Berufung ausdrücklich darauf hingewiesen 
hatte, daß sich damit weitere Möglichkeiten der Sach
aufklärung, insbesondere zum Zeitpunkt des behaupte
ten Geschlechtsverkehrs, ergäben.
Im Hinblick auf das Berufungsvorbringen war es auch 
nicht gerechtfertigt, die Berufung als offensichtlich un
begründet zu verwerfen. Das wäre unter Beachtung der 
bisherigen Rechtsprechung des Obersten Gerichts zu den 
Voraussetzungen der Berufungsverwerfung gemäß § 41 
AnglVO nur zulässig gewesen, wenn in erster Instanz 
alle notwendigen Umstände ausreichend geklärt und im 
Rechtsmittelverfahren keine beachtlichen neuen Tat
sachen vorgebracht wurden und die rechtliche Beurtei
lung des Vordergerichts unbedenklich war (vgl. z. B. 
OG, Urteil vom 22. Januar 1971 - 2 Zz 23/70 - [NJ 1971 
S. 366]; Urteil vom 17. Juni 1975 - 1 ZzF 14/75 - [NJ 
1975 S. 586]). Diese Grundsätze sind auch bei der An
wendung der §§ 157 Abs. 3 und 159 Abs. 2 ZPO zu 
beachten.
Aus den angeführten Gründen waren die Beschlüsse des 
Bezirksgerichts wegen Verletzung von § 114 ZPO (alt) 
und § 41 AnglVO aufzuheben und die Sache zurückzu
verweisen.
Die Klägerin war aus den angeführten Gründen für das 
Rechtsmittelverfahren gemäß § 170 ZPO von der Vor
auszahlungspflicht zu befreien. Im Hinblick auf die 
komplizierte Sach- und Rechtslage war ihr ein Rechts
anwalt auf Kosten des Staatshaushalts beizuordnen.
(Es folgen Hinweise zur weiteren Durchführung des 
Verfahrens.)

§ 24 FGB.
1. Die Frage, ob aus falschen Verhaltensweisen im ehe
lichen Zusammenleben resultierende Konflikte zwi
schen den Ehegatten (hier: über die Art des Zusammen
lebens, die Tageseinteilung, die Kontakte zu Bekann
ten u. ä.) so schwerwiegend sind, daß für die 
Fortsetzung der Ehe- und Familiengemeinschaft keine 
Voraussetzungen mehr gegeben sind, muß unter Berück
sichtigung der Anforderungen, die die sozialistische 
Gesellschaft an die Ehegatten im Hinblich auf die Ge-
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